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B. Entscheide kantonaler Behorden

1. Unterstiitzungspilicht von Verwandten. Sind Schuldverpflichtungen vom Unter-
stiitzungspflichtigen aus achtenswerten Griinden eingegangen worden, so sind sie bei
der Bemessung der Unterstiilzungsleistung angemessen zu beriicksichtigen.

Aus den Motiven :

1. Der Vater des Rekurrenten wird seit dem Jahre 1934 durch die Rekurs-
beklagte unterstiitzt. Zur Zeit hilt er sich als Pflegling im Versorgungsheim auf.
Dort mul} fiir ihn ein jahrliches Kostgeld von Fr. 860.— (nebst allfdlligen Extra-
auslagen) bezahlt werden. Hievon sind gedeckt: Fr. 480.— durch die Leistungen
der AHV und Fr. 120.— durch Unterstiitzungsbeitrige der Tochter M. S. Der
jahrliche Ausfall betrigt somit Fr. 260.— oder Fr. 21.65 im Monat. Der Tochter
M. S. kann keine Mehrleistung zugemutet werden, da sie auch ihre Mutter mit
durchschnittlich wenigstens Fr. 15.— im Monat unterstiitzt. Von den andern Ge-
schwistern des Rekurrenten sind, wie 8. selbst zugibt, keine Beitrige an die
Unterstiitzung des Vaters erhéltlich.

2. Die Vorinstanz hat errechnet, dafl das Nettoeinkommen des Rekurrenten
sein Existenzminimum um rund Fr. 72.— im Monat {ibersteigt. Die Berechnung
gestaltet sich, wenn die seither eingetretenen Verinderungen beriicksichtigt wer-
den, folgendermallen:

S. erzielt heute ein Nettomonatseinkommen von Fr. 670.15 (inbegriffen die
Kinderzulage fiir das zweite Kind). Das Existenzminimum betrigt Fr. 325.50.
Fir den durch die unregelmilige Arbeitszeit des Rekurrenten verursachten Mehr-
aufwand ist ein monatlicher Betrag von Fr. 10.— anzusetzen. Die gebundenen
Auslagen betragen heute Fr. 192.90 (Wohnungsmiete Fr. 94.—, Versicherungsbei-
trige Fr. 45.60, Steuern Ir.40.70, Krankenkasse Fr. 8.10, Verbandsbeitrag
Fr. 4.50). Die Schulden haben sich seit der Fallung des erstinstanzlichen Entschei-
des um Fr. 150.— vermehrt, indem fiir das zweite Kind ein Kastenwagen zu diesem
Preise angeschafft wurde, der noch nicht bezahlt ist. Der Tatsache, dall dem Rekur-
renten durch die Geburt des zweiten Kindes noch weitere Auslagen entstanden,
hat die Vorinstanz im iibrigen dadurch Rechnung getragen, daBl die Unterstiit-
zungsbeitrage nicht, wie von der Rekursbeklagten verlangt, mit Wirkung ab



1. Februar 1952, sondern erst mit Wirkung ab 1. Mai 1952 zugesprochen wurden.
Die Vorinstanz hatte auf einen Schuldenbetrag von Fr. 583.— abgestellt; dieser
erh6ht sich nun auf Fr. 733.—. Soweit ein Unterstiitzungspflichtiger achtenswerte
Griinde hatte, Schuldverpflichtungen einzugehen, ist ihm die Tilgung der Schulden
zu ermoglichen. Die Praxis laf3t fiir solche Schulden in der Regel eine Tilgungsfrist
von einem Jahre zu, was im vorliegenden Fall einen Monatsaufwand von rund
Fr. 62.— ergibt.

Es ergibt sich somit folgende Aufstellung:

Nettomonatseinkommen Fr. 670.15
Existenzminimum Fr. 325.50
Zuschlag fiir Mehraufwand ., 10—
Gebundene Auslagen ., 192,90
Schuldentilgung o B ,, 590.40
Uberschul3 Fr. 79.75

Angesichts dieses Uberschusses kann dem Rekurrenten die Leistung des gefor-
derten Unterstiitzungsbeitrages von Fr. 21.65 zugemutet werden, und zwar auch
dann, wenn er, wie er in Aussicht stellt, fiir das zweite Kind noch eine Aussteuer-
versicherung abschlielen und es in eine Krankenkasse anmelden sollte. Wenn der
Rekurrent ausfiihrt, das betreibungsrechtliche Existenzminimum sei niedrig, so
mag das richtig sein; es ist aber zu bedenken, dafl Kinder ihre Eltern auch dann
unterstiitzen miissen, wenn sie sich zur Erfillung dieser Pflicht in ihren eigenen
Bediirfnissen wesentlich einschrinken miissen. Die Unterstiitzungspflicht der Kin-
der hort grundsatzlich erst auf, soweit diese durch ihre Erfiillung selber in Not
geraten wiirden.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 19. August 1952.)

2. AHV. Fiir Pflegekinder besteht ein Rentenanspruch w. a. nur, wenn sie von den
Pflegeeltern vollstindig unentgeltlich gehalten werden.

1. Gestiitzt auf Art. 49 AHVYV in der revidierten Fassung vom 20. April 1951
reichte die Direktion des Fiirsorgewesens des Kantons Bern ein Gesuch ein um
Ausrichtung einer Waisenrente fiir A. M. Mit Verfiigung vom 9. Januar 1952 hat
indessen die Ausgleichskasse dieses Gesuch abschligig entschieden, indem sie dar-
auf hinwies, daB3 die Voraussetzungen von Art. 49 AHVV nur teilweise erfiillt seien.

Gegen diese Verfiigung erhob E. R. als Vormund des Pflegekindes A. M. Be-
schwerde. Dasselbe sei von seinen Pflegeeltern B. gratis in Pflege genommen wor-
den. Nach dem Tode von Herrn B. sei Frau B. hiezu nicht mehr in der Lage ge-
wesen. Ab 1. Oktober 1950 habe daher die Fiirsorgedirektion auf Gesuch hin Bei-
trage fiir A. M. geleistet. Der Entscheid der Ausgleichskasse bilde sowohl fiir Frau
B. wie auch fiir ihren Pflegling eine untragbare Hérte.

Aus den Akten ergibt sich, dal} die Pflegeeltern B. von der Fiirsorgedirektion
bis 1944 ein monatliches Pflegegeld bezogen haben. Vom 1. November 1950 bis zur
Beendigung seiner Lehrzeit bezieht Frau B. zuhanden ihres Pfleglings von der kan-
tonalen Firsorgedirektion einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von Fr. 70.—.
Diese Amtsstelle vertritt nun die Rechtsauffassung, es liege eine ,,teilweise’* Ent-
geltlichkeit im Sinne von Art. 49 AHVYV vor. Folglich diirfe nur eine teilweise Kiir-



zung des Rentenansprechers Platz greifen. Andernfalls entstehe eine vom Gesetz
nicht gewollte Harte.

2. Art. 49 VV in der revidierten Fassung vom 20. April 1951 lautet:

,,Pflegekinder haben beim Tode der Pflegeeltern Anspruch auf eine Wai-
senrente, wenn sie unentgeltlich zu dauernder Pflege und Erziehung aufge-
nommen worden sind. Art. 28 Al. 1 des Bundesgesetzes findet sinngemal} An-
wendung.*

Vorliegend wird nun nicht bestritten, dal Unentgeltlichkeit im Sinne dieser
Vorschrift insofern nicht besteht, als seit dem Tode des Pflegevaters B. die kanto-
nale Fiirsorgedirektion monatliche Unterstiitzungsbeitrige von Fr. 70.— fiir das
Pflegekind A. M. leistet. Es ist daher die Frage zu priifen, ob trotzdem ein Rechts-
anspruch des Pflegekindes besteht, eventuell im gekiirzten Umfang, wie dies die
kantonale Fiirsorgedirektion postuliert.

Diesbeziiglich ist einmal festzustellen, dafl bis zur Revision vom 20. April
1951 der AHVYV keinerlei irgendwie gearteter Rentenanspruch fiir Pflegekinder
bestund, indem der Bundesrat bis anhin keinen Gebrauch gemacht hatte von der
ihm gemaf3 Art. 28 Al.3 AHV G zustehenden Befugnis, Pflegekinder unter bestimm-
ten Voraussetzungen den angenommenen Kindern gleichzustellen.

Im revidierten Art. 49 (neue Fassung) hat alsdann der Bundesrat von dieser
Befugnis Gebrauch gemacht. Darnach ist aber eine der ,,bestimmten Vorausset-
zungen‘‘ die, dafl der Rentenanspruch nur besteht, wenn der Pflegling von den
Pflegeeltern unentgeltlich zu dauernder Pflege und Erziehung aufgenommen wor-
den ist. Dal} dieses klar umschriebene Erfordernis hier nicht gegeben ist, bestreitet
auch der Beschwerdefiihrer nicht, indem er argumentiert, es bestehe diesfalls eine
Gesetzesliicke, die dahin zu ergéinzen sei, daf} bei teilweiser Entgeltlichkeit der Ren-
tenanspruch nicht dahinfalle, sondern nur entsprechend zu kiirzen sei.

Abgesehen davon, dal} eine analoge Anwendung von Art. 1 Abs. 2 ZGB im
offentlichen Recht nur dann in Frage kommt, wenn dies der einschlidgige 6ffent-
lich-rechtliche Erlal3 ausdriicklich statuiert, ist nicht anzunehmen, dal3 die Anwen-
dung von Art. 49 VV entsprechend seinem Wortlaut eine sinnwidrige, der Ratio
entgegenstehende, ist.

Den in der ZAK 1951, S. 191 vom Bundesamt gedullerten Bedenken gegen-
iiber einer zu largen Interpretation der revidierten Vorschrift pflichtet die Rekurs-
kommission bei. Zutreffend wird dort die SchluBifolgerung gezogen:

,»Wenn im iibrigen die Regelung aber etwas restriktiv ist und vielleicht
sogar gewisse Hérten in sich birgt, indem beispielsweise ein gegen bescheidenes
Entgelt aufgenommenes Pflegekind vom Rentenbezug ausgeschlossen bleibt,
so ist dies doch durch die Tatsache gerechtfertigt, dafl mit der Einfiihrung
eines Rentenanspruches fiir Pflegekinder Neuland betreten wird; kiinftige
Erfahrung wird zeigen, ob eine largere Ausrichtung von Renten an Pflege-
kinder verantwortet werden kann.*

Auch der Kommentar Binswanger zum AHVG (Nachtrag 1951) vertritt auf
Seite 49 die Auffassung, dal Bedingung fiir die Rente an Pflegekinder, die Unent-
geltlichkeit des Pflegeverhéltnisses ist.

Auch das Verwaltungsgericht ist der Auffassung, daBl vorliegend, wo iibri-
gens der nicht unbetrachtliche 6ffentliche Unterstiitzungsbeitrag von Fr. 70.— pro



Monat an den Unterhalt des Pfleglings geleistet wird, welcher zudem als Lehrling
selbst etwas zu seinem Unterhalt beitragt, die Ausrichtung einer Rente gestiitzt
auf Art. 49 VV abzulehnen ist.

(Entscheid des Verwaltungsgerichtes des Kantons Bern vom 24. Mirz 1952.)

3. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Grofeltern haben ihre Enkel nétigenfalls
auch dann zu unterstiitzen, wenn sie hierfiir thre Mittel — Einkommen und Ver-
maogen — wertgehend beanspruchen und sich in ihren eigenen Bediirfnissen empfind-
lich einschranken miissen.

Aus den Motiven :

Gemil stindiger Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Regierungs-
rates haben Blutsverwandte in auf- und absteigender Linie einander auch dann
gegenseitig zu unterstiitzen, wenn der Pflichtige sich nicht in giinstigen Verhalt-
nissen befindet. Das ergibt sich aus Art. 329, Abs. 2 ZGB, wonach giinstige Ver-
hiltnisse nur bei den Geschwistern die Voraussetzung fiir die Unterstiitzungs-
pflicht bilden. Hingegen haben zum Beispiel Eltern ihre Kinder, aber auch GroB-
eltern ihre Enkel nétigenfalls selbst dann zu unterstiitzen, wenn sie hierfiir ihre
eigenen Mittel — Einkommen und Vermogen — weitgehend heranziehen und sich
in ihren eigenen Bediirfnissen empfindlich einschrinken miissen. Einen angemes-
senen Teil dessen, was ihren eigenen Not- und Zwangsbedarf {ibersteigt, miissen
auch die GroBeltern gegebenenfalls zur Unterstiitzung bediirftiger Enkel verwen-
den. Diese fiir Unterstiitzungsbeitrige verfiigbare Quote ist geméfl der Rechtspre-
chung des Regierungsrates im vorliegenden Falle wie folgt zu ermitteln:

Die Rekurrentin bezieht eine monatliche Pension von Fr. 157.50; sie verfiigt
iber Mietzinseinnahmen von Fr. 150.—, sowie Burgernutzen und Wertschriften-
ertrag von Fr. 24.—. Ihr monatliches Roheinkommen betragt also Fr. 331.50. Die
Rekurrentin besitzt ferner ein Reinvermégen von Fr. 49 000.—, das vorwiegend
in einer Liegenschaft (Vierfamilienhaus) angelegt ist. Gemill den Emptfehlungen
der Armendirektorenkonferenz ist das Vermodgen des Unterstiitzungspflichtigen
bei der Beurteilung seiner Beitragstihigkeit in der Weise zu beriicksichtigen, daf}
dem Pflichtigen ein seiner Lebenserwartung entsprechender jahrlicher Verméogens-
verbrauch zugemutet und dieser dem Einkommen zugerechnet wird. Dabei wird
dem Unterstiitzungspflichtigen zur Sicherheit eine gegeniiber den Angaben in den
Piccard’schen Tabellen wesentlich erhdhte Lebenserwartung zugebilligt. Diese
erhGhte Lebenserwartung betrdgt nach dem von der Armendirektorenkonferenz
vorgeschlagenen und vom Regierungsrat bereits in andern Fillen — vgl. z. B.
,Entscheide’ zum ,,Armenpfleger* 1949 8. 33 ff. — angewandten Schema fiir
die Rekurrentin 13 Jahre. Ein Dreizehntel des Vermdégens der Rekurrentin ist
also jahrlich ihrem Einkommen zuzurechnen. Das macht im Monat Fr. 314.—
(1/156 von Fr. 49 000.—). Das anrechenbare monatliche Roheinkommen der Re-
kurrentin betrigt somit Fr. 645.50 (Fr. 331.50 4- 314.—). Von diesem Einkom-
men ist der Not- und Zwangsbedarf der Rekurrentin abzuziehen. Was den Not-
bedarf anbelangt, so ist zu beriicksichtigen, dall die verwitwete Rekurrentin fiir
den Unterhalt eines erwerbsunfiahigen erwachsenen Sohnes aufkommen mul, der
bei ihr wohnt. Dieser Sohn konnte nicht etwa an seine (zeschwister verwiesen wer-
den, obschon diese sich zum Teil in giinstigen Verhéltnissen befinden mégen ; denn
gemil Art. 329, Abs. 1, ZGB hat er sich an seine unterstiitzungspflichtigen Bluts-



verwandten in der Reihenfolge ihrer Erbberechtigung zu halten und diirfte er die
nachverpflichteten Geschwister erst belangen, wenn seine vorverpflichtete Mutter,
die Rekurrentin, nicht leistungsfihig ware (Entscheidungen des Bundesgerichts
39 I 8. 681, 59 I1 S. 31 sowie vom 21. September 19501i. S. Graber, ,,Entscheide
zum ,,Armenpfleger 1951 S. 31/32). Die Rekurrentin ist aber in der Lage, fiir den
Unterhalt ihres Sohnes aufzukommen und daher verpflichtet, vorweg ihn zu
unterstiitzen und erst in zweiter Linie ihre Enkel (vgl. Kommentar Egger, 2. Aufl.,
N. 7 zu Art. 329 ZGB). Der Notbedarf des unterstiitzungsbediirftigen Sohnes ist
somit dem Notbedarf der Rekurrentin zuzurechnen. Dabei ist aber im vorliegen-
den Falle nicht der Notbedarf zweier Kinzelpersonen in Rechnung zu stellen,
sondern derjenige eines Ehepaares; denn die Rekurrentin und der von ihr erhal-
tene Sohn bilden eine Familiengemeinschaft, deren Haushaltungskosten ungefihr
denjenigen eines Ehepaares entsprechen werden. Als monatlicher Notbedarf
cines Ehepaares in L. wird vom zustdndigen Betreibungsamt ein Betrag von
Fr. 271.25 betrachtet. Dazu kommen die Zwangsausgaben der Rekurrentin. Als
solche werden die Aufwendungen fiir den Unterhalt der Liegenschaft, sowie die
Abgaben und Steuern geltend gemacht. Die daherigen Auslagen der Rekurrentin
sollen sich im Jahre 1951 auf insgesamt Fr. 1123.80 belaufen haben. Da es sich um
ein dlteres Gebiaude handelt, erscheint der Betrag nicht als iibersetzt; er darf als
die durchschnittliche Jahresaufwendung der Rekurrentin betrachtet werden. Im
Monat betragen also die Zwangsausgaben der Rekurrentin durchschnittlich
Fr. 93.65, und der Not- und Zwangsbedar{ zusammen belduft sich auf rund
Fr. 365.— (Fr. 271.25 + 93.65). Er iibersteigt das anrechenbare Monatseinkom-
men der Rekurrentin (Fr. 645.50) um rund Fr. 280.—. Von diesem Betrag Fr. 45.—,
nicht ganz einen Sechstel, fiir die Unterstiitzung ihrer Enkel zu verwenden, ist
der Rekurrentin wohl zuzumuten. Es sei auch darauf hingewiesen, daf3 die Rekur-
rentin die Moglichkeit hitte, von der ebenfalls von ihr verkéstigten und beher-
bergten, erwerbstiatigen Tochter H. ein hoheres Kostgeld zu verlangen als Fr. 30.—
in 14 Tagen. Wenn die Rekurrentin sich nicht mit diesem bescheidenen, kaum
ihre Selbstkosten deckenden Betrag begniigte, wiirde ihr die Unterstiitzung ihrer
Enkel auch leichter fallen. Anderseits wird die Rekurrentin eine Herabsetzung des
Beitrages verlangen konnen, sobald sich ihr Vermdgen infolge der Beitragslei-
stungen oder aus anderen Griinden wesentlich vermindert haben wird.

Erweist sich somit der Beitrag von Fr. 45.— pro Monat, welchen die Vorin-
stanz der Rekurrentin auferlegt hat, zur Zeit als den Verhiltnissen angemessen,
so ist der Rekurs abzuweisen. Die Rekurrentin hat gemafl Art. 39 des Verwal-
tungsrechtspflegegesetzes die Kosten des oberinstanzlichen Verfahrens zu bezahlen.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 26. September 1952.)

C. Entscheide eidgenossischer Behirden

4. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Nichi nur das Verhdlinis zwischen dem
Unierstiitzungsbediirftigen und seinen Verwandten, sondern auch dasjenige zwischen
dem unterstiitzenden Gemeinwesen und den Verwandten des Unterstiitzten wird mate-
riellrechilich ausschlieflich vom Bundesrecht beherrschi.

A. J. H. 8., geb. 1883, wurde von 1908 an bis zu seinem 1939 erfolgten Tode
von seiner Heimatgemeinde L. (Glarus) mit insgesamt Fr. 2269.70 unterstiitzt.



	B. Entscheide kantonaler Behörden

